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                  G E M E I N D E R A T                                                               der

                                          GEMEINDE PÖRTSCHACH AM WÖRTHER SEE
                                                                                                                                   pol. Bezirk Klagenfurt-Land

N  I  E  D  E  R  S  C  H  R  I  F  T

über die am Mittwoch, dem 1. April 2009 mit dem Beginn um 18.00 Uhr im Gemeindeamt Pörtschach am Wörther See stattgefundene konstituierende Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See.

T a g e s o r d n u n g 

1.  Angelobung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs 3 K-AGO

2.  Angelobung des neu gewählten Bürgermeisters gemäß § 25 Abs 1 K-AGO

3.  Angelobung der Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 Abs 4 K-AGO

4.  Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO

5.  Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 25 K-AGO

6.  Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO

A n w e s e n d

sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister

Mag. Franz Arnold

die Gemeinderatsmitglieder



Alfred Walter








Robert Schandl








Gerald Striedinger








Mag. Silvia Benz








Herbert Paulitsch








Hans Valente








Harald Pagitz








Dorothea Lang








Dieter Mikula








Claudine Pengg








Elisabeth Prevorcic








Christina Trost








Christian Gutounik








DI Christian Berg







Birgit Alberer








Martin Gressl








Günter Schurian

die Ersatzmitglieder




Ing. Peter Flaschberger








Christoph Neuscheller








Johann Prüller








Ingrid Wienerroither








Johannes Thomas Jilly








Paul Cerny








Stefan Muralter







Robert Piskernig








Iris Hopkins








Horst Gutounik








Emil Robatsch








Alexander Kosch








Magdalena Mertl







Harald Maier








Ing. Hubert Prevorcic








Ing. Peter Napetschnig

entschuldigt abwesend

Gemeinderatsmitglieder



Mag. Arch. Marion Assam

Ersatzmitglieder




Günther Wienerroither








Rudi Jessenitschnig








Harry Stelzl

ferner anwesend




Mag. Johannes Leitner
Schriftführer





AL Günther Regitnig
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung und stellt gemäß § 37 (1) der AGO die Beschlussfähigkeit fest.

Sein besonderer Gruß gilt Mag. Johannes Leitner.

Verlauf der Sitzung:

Punkt 1)
Angelobung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs 3 K-AGO

Der Vorsitzende verliest die Gelöbnisformel, worauf die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder mit „Ich gelobe“ das Gelöbnis ablegen.

Hierüber wird eine eigene Niederschrift (Anlage 1) verfasst und vom Vorsitzenden und den Mitgliedern des neu gewählten Gemeinderates unterfertigt.

Punkt 2)
Angelobung des neu gewählten Bürgermeisters gemäß § 25 Abs 1 K-AGO

Mag. Johannes Leitner verliest die Gelöbnisformel nach § 21 Abs 2 der K-AGO und legt Bürgermeister Mag. Franz Arnold in dessen Hand das Gelöbnis ab und gratuliert ihm zu seiner Wahl.

Hierüber wird eine eigene Niederschrift (Anlage 2) verfasst und von Mag. Johannes Leitner und Bürgermeister Mag. Franz Arnold unterfertigt.

Punkt 3)
Angelobung der Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 Abs 4 K-AGO

Der Vorsitzende verliest die Gelöbnisformel, worauf die Ersatzmitglieder mit „Ich gelobe“ das Gelöbnis ablegen.
Hierüber wird eine eigene Niederschrift (Anlage 3) verfasst und vom Vorsitzenden und den angelobten Ersatzmitgliedern unterfertigt.

Punkt 4)
Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO

I. Zusammensetzung des Gemeindevorstandes

Der Vorsitzende verliest die Bestimmungen des § 22 K-AGO über die Zusammensetzung des Gemeindevorstandes, welche lauten:

Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister und zwei Vizebürgermeistern und in Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern auch aus weiteren Mitgliedern. Die Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes beträgt in Gemeinden

mit 15 Mitgliedern des Gemeinderates .......................................... 4,

mit 19 Mitgliedern des Gemeinderates .......................................... 5,

mit 23 Mitgliedern des Gemeinderates .......................................... 6,

mit 27 und 31 Mitgliedern des Gemeinderates .............................. 7,

mit 35 Mitgliedern des Gemeinderates .......................................... 9.

Der Gemeindevorstand hat in Stadtgemeinden die Bezeichnung “Stadtrat” zu führen.

Der Bürgermeister ist in die Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes nur dann einzurechnen, wenn er einer Gemeinderatspartei angehört, die Anspruch auf Vertretung im Gemeindevorstand hat (§ 24 Abs. 1 K-AGO).

II. Wahl der Vizebürgermeister und sonstigen Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeindevorstandes

Der Vorsitzende stellt zunächst gemäß § 22 Abs. 1 K-AGO fest, dass der Gemeindevorstand aus  fünf  Mitgliedern besteht.

Der Vorsitzende stellt hierauf die auf jede Gemeinderatspartei unter Einrechnung des gewählten Bürgermeisters entfallende Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes und deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 Abs. 1 K-AGO in folgender Weise fest:

Auf die Gemeinderatspartei „Team Alfred Walter – Volkspartei Pörtschach – ÖVP“  entfallen zwei  Mitglieder des Gemeindevorstandes.

Auf die Gemeinderatspartei „Die Freiheitlichen in Pörtschach – BZÖ – Liste Franz Arnold – BZÖ“ entfallen  zwei  Mitglieder des Gemeindevorstandes.

Auf die Gemeinderatspartei „Sozialdemokratische Partei Österreichs – Liste Christian Berg – SPÖ“ entfällt  ein  Mitglied des Gemeindevorstandes.

Der Vorsitzende erklärt sodann aufgrund der eingebrachten Wahlvorschläge nachstehende Mitglieder des Gemeinderates als Vizebürgermeister, sonstige Mitglieder des Gemeinde-vorstandes und Ersatzmitglieder für gewählt:

1. 
Vizebürgermeister:

Walter Alfred



ÖVP

Ersatzmitglied:


Paulitsch Herbert


ÖVP

2. 
Vizebürgermeister


DI Berg Christian


SPÖ

Ersatzmitglied:


Schurian Günter


SPÖ

Sonstiges Mitglied des

Gemeindevorstandes


Schandl Robert


ÖVP

Ersatzmitglied:


Mag. Benz Silvia


ÖVP

Sonstiges Mitglied des


Gemeindevorstandes


Lang Dorothea


BZÖ

Ersatzmitglied:


Elisabeth Prevorcic


BZÖ

Punkt 5)
Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 25 K-AGO

Die Vizebürgermeister, die sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ersatzmitglieder legen sodann vor dem Gemeinderat in die Hand des Vertreters des Bezirkshauptmannes das im § 21 Abs. 3 K-AGO  vorgeschriebene Gelöbnis ab.

Die Niederschrift wird hierauf verlesen und vom Vorsitzenden und dem Vertreter des Bezirkshauptmannes unterfertigt.

Punkt 6)
Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO

Der Vorsitzende bringt zunächst zur Kenntnis, dass nach § 26 der K-AGO der Gemeinderat die erforderlichen Ausschüsse, ihren Wirkungskreis und die Zahl ihrer Mitglieder festzusetzen hat. Ein Ausschuss muss mindestens drei Mitglieder haben.

Der Gemeinderat hat jedenfalls einen Ausschuss für

· die Kontrolle der Gebarung

· Umweltschutz

· Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft

· Angelegenheiten der Familien und

· einen Fremdenverkehrsausschuss

festzusetzen.

Die Obmänner und die sonstigen Mitglieder der Ausschüsse sind vom Gemeinderat aus seiner Mitte nach dem Verhältniswahlrecht zu wählen. 
Mit Eingabe vom 30. März 2009 hat die SPÖ-Fraktion Pörtschach folgende Änderung in den Ausschüssen für die kommende Gemeinderatsperiode beantragt:

· Auflösung des Ausschusses für gemeindeeigene Wirtschaftsbetriebe bei gleichzeitiger Zuordnung der bisherigen Angelegenheiten dieses Ausschusses zum Pflichtausschuss „Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft“

· Trennung des Ausschusses Sport- Kultur- und Jugendförderung in den Ausschuss „Sport- und Jugendförderung“ und in den „Kulturausschuss“

Diesem Antrag wird hierauf einhellig zugestimmt.

Die Abstimmung über die Ausschüsse hat in folgender Weise zu erfolgen:

Festsetzung der Zahl der erforderlichen Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO)

Die Festsetzung der Zahl der Ausschüsse mit

Pflichtausschüsse:

· Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft und für Angelegenheiten der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe
· Ausschuss für Umwelt-, Wasser- und Kanalangelegenheiten

· Familien-, Sozial- und Personalausschuss

· Tourismusausschuss

· Kontrollausschuss

Sonstige Ausschüsse:

· Ausschuss für Sport- und Jugendförderung
· Bauausschuss
· Kulturausschuss
Dieser Festsetzung wird hierauf einhellig zugestimmt.

Festsetzung des Wirkungskreises der einzelnen Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO)

Der Festsetzung des Wirkungskreises der einzelnen Ausschüsse, und zwar

Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft und für Angelegenheiten der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe
Alle Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, sowie der Jagd und des Fischereiwesens und alle Angelegenheiten der Betriebe Bestattung und Promenadenbad, sowie Angelegenheiten des Kindergartens und der Volksschule
Ausschuss für Sport- und Jugendförderung

Alle Angelegenheiten, welche in den Bereich Sport- und Jugend- und Vereinsförderung fallen

Ausschuss für Umwelt-, Wasser- und Kanalangelegenheiten

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung. Angelegenheiten der Gemeindewasserversorgungsanlage und der Gemeindekanalisationsanlage einschließlich der Agenden des Wasserverbandes Wörthersee-Ost, sämtliche Belange des Wertstoffsammelzentrums Moosburg-Pörtschach-Techelsberg und alle übrigen Angelegenheiten, die geeignet sind, die Umwelt zu beeinflussen.

Bauausschuss

Bau-, Feuer-, Straßen- und Flurpolizei und die sonstigen Straßenangelegenheiten, Wasserbau, Denkmal- und Landschaftsschutz, Angelegenheiten zum Schutz des Orts- und Straßenbildes, Vorberatung in Teilungsangelegenheiten, das Ortsbild beeinflussende Bauvorhaben und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Flächenwidmungsplan, gemeindeeigene Bauvorhaben, soweit sie nicht in das Aufgabengebiet anderer Ausschüsse fallen

Familien-, Sozial- und Personalausschuss
Alle Angelegenheiten des Personals, soweit nicht die Zuständigkeit des Bürgermeisters gegeben ist, Schulwesen was das Personal betrifft, Wohnungswesen einschließlich der Wohnungsvergabe, alle übrigen Sozialleistungen und Angelegenheiten der Familien

Kulturausschuss

Alle Angelegenheiten in welche die Förderung von Infrastruktur und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen fallen

Tourismusausschuss

Alle Angelegenheiten des Tourismus, bzw. dessen Förderung

Kontrollausschuss

Die diesem von Gesetzeswegen übertragenen Aufgaben

wird einhellig zugestimmt.
Festsetzung der Zahl der Mitglieder der Ausschüsse (§ 26 Abs. 1 K-AGO)

Der Festsetzung der Zahl der Mitglieder für alle Pflicht- und sonstigen Ausschüsse mit  fünf  

Dieser Festsetzung wird einhellig zugestimmt.

Ermittlung der Zahl der Ausschüsse, für deren Obmänner die einzelnen Gemeinderatsparteien das Recht auf die Einbringung eines Wahlvorschlages entsprechend dem Verhältniswahlrecht haben (§ 26 Abs. 2a K-AGO)

Der Vorsitzende stellte fest, dass sich für die im Gemeinderat vertretenen Parteien folgendes Vorschlagsrecht für die Stellung der Obmänner von Ausschüssen ergibt:

Team Alfred Walter – Volkspartei Pörtschach – ÖVP

drei

Die Freiheitlichen in Pörtschach – BZÖ – Liste Franz Arnold
drei

Sozialdemokratische Partei Österreichs – Liste Christian Berg
ein










zuzügl. Kontrollausschuss

Festlegung, für welche Ausschüsse den einzelnen Gemeinderatsparteien das Recht auf Erstattung des Wahlvorschlages für den Obmann zukommt (§ 26 Abs. 2 b K-AGO)

Der Festlegung der einzelnen Ausschüsse soll in nachstehender Form erfolgen:
Team Alfred Walter – Volkspartei Pörtschach – ÖVP

· Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft und für Angelegenheiten der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe
· Familien-, Personal- und Sozialausschuss
· Tourismusausschuss

Die Freiheitlichen in Pörtschach – BZÖ – Liste Franz Arnold

· Ausschuss für Umwelt-, Wasser- und Kanalangelegenheiten

· Bauausschuss

· Kulturausschuss

Sozialdemokratische Partei Österreichs – Liste Christian Berg

· Ausschuss für Sport- und Jugendförderung
· Kontrollausschuss

Dieser Festlegung wird einhellig zugestimmt.
Wahl der Obmänner – ausgenommen den Kontrollausschuss – und der sonstigen Mitglieder der Ausschüsse

Der Vorsitzende bringt die von den anspruchsberechtigten Gemeinderatsparteien vorgeschlagenen Obmänner und Mitglieder der Ausschüsse zur Kenntnis und erklärt sie für gewählt.
Pflichtausschüsse

Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung:

Obfrau:

Birgit Alberer



SPÖ

Mitglieder:

Hans Valente



ÖVP





Harald Pagitz



ÖVP





Dieter Mikula



BZÖ

Christian Gutounik


BZÖ

Ausschuss für Umweltschutz, Wasser- und Kanalangelegenheiten:

Obfrau:

Christina Trost


BZÖ

Mitglieder:

Mag. Silvia Benz


ÖVP





Herbert Paulitsch


ÖVP




Elisabeth Prevorcic


BZÖ




Martin Gressl



SPÖ

Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft und für Angelegenheiten

der gemeindeeigenen Wirtschaftsbetriebe:

Obmann:

Hans Valente



ÖVP

Mitglieder:

Mag. Arch. Marion Assam

ÖVP





Dorothea Lang


BZÖ





Dieter Mikula



BZÖ





Günter Schurian


SPÖ

Familien-, Sozial- und Personalausschuss:

Obmann:

Harald Pagitz



ÖVP

Mitglieder:

Herbert Paulitsch


ÖVP





Dieter Mikula



BZÖ





Christina Trost


BZÖ





Günter Schurian


SPÖ

Tourismusausschuss:

Obfrau:

Mag. Silvia Benz


ÖVP



Mitglieder:

Hans Valente



ÖVP





Elisabeth Prevorcic


BZÖ





Christian Gutounik


BZÖ





Birgit Alberer



SPÖ

Sonstige Ausschüsse

Ausschuss für Sport- und Jugendförderung:

Obmann:

Martin Gressl



SPÖ

Mitglieder:

Gerald Striedinger


ÖVP





Harald Pagitz



ÖVP




Dieter Mikula



BZÖ




Christian Gutounik


BZÖ

Bauausschuss:

Obfrau:

Dorothea Lang


BZÖ

Mitglieder:

Herbert Paulitsch


ÖVP





Mag. Arch. Marion Assam

ÖVP





Claudine Pengg


BZÖ





Vzbgm. DI Christian Berg

SPÖ

Kulturausschuss:

Obfrau:

Claudine Pengg


BZÖ

Mitglieder:

Harald Pagitz



ÖVP





Mag. Arch. Marion Assam

ÖVP





Elisabeth Prevorcic


BZÖ





Martin Gressl



SPÖ

Bürgermeister Mag. Franz Arnold bedankt sich bei allen Anwesenden, verweist auf die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit in den Gemeindegremien und hofft, dass dies auch Hinkunft auch der Fall sein wird.
Mag. Leitner wünscht Bgm. Mag. Arnold, sowie allen gewählten Funktionären alles Gute und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Hierauf schließt der Vorsitzende um 19.00 Uhr die Sitzung.

Niederschrift Gemeinderatsitzung vom 1. April 2009

Niederschrift Gemeinderatsitzung vom 1. April 2009


